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§ 13 RpflG Ausfertigungen
 RpflG - Rechtspflegergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Ausfertigungen von Amtszeugnissen, von Ausfolgungsaufträgen und von Schreiben, die für das Ausland

bestimmt sind, sind vom Rechtspfleger unter Angabe seiner Funktionsbezeichnung ohne Abdruck der

Unterfertigungsstampiglie eigenhändig zu unterschreiben.

2. (2)Auf allen sonstigen Ausfertigungen ist unter dem Abdruck der Unterfertigungsstampiglie des Rechtspflegers

die Richtigkeit der Ausfertigung vom Leiter der Geschäftsabteilung mit eigenhändiger Unterschrift zu beglaubigen.

Die Unterfertigungsstampiglie des Rechtspflegers hat die Funktionsbezeichnung zu enthalten.

3. (3)Ist der Rechtspfleger gleichzeitig Leiter der Geschäftsabteilung, so hat er unter seiner

Unterfertigungsstampiglie die Richtigkeit der Ausfertigung in seiner Eigenschaft als Leiter der Geschäftsabteilung

mit eigenhändiger Unterschrift zu beglaubigen.
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